
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1952/10/24 2Ob820/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1952

Norm

ZPO §471 Z4 D

ZPO §492

Rechtssatz

Auch bei einer Berufung gegen ein Versäumungsurteil (aus meritorischen Gründen) ist eine mündliche

Berufungsverhandlung nur über ausdrücklichen Parteienantrag anzuordnen.

Entscheidungstexte

2 Ob 820/52

Entscheidungstext OGH 24.10.1952 2 Ob 820/52
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